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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Jugendhilfeausschuss 19.03.2015 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

 

Die Verwaltung wird beauftragt, eine verwaltungsinterne Prüfung der 

Unterstützungsmöglichkeiten im Bereich der Außengeländepflege für die Jugendhäuser 

durchzuführen und dem Jugendhilfeausschuss in der Sitzung vom 19.03.2015 über das Ergebnis 

zu informieren. 

 

 

 

 

20.02.2015, gez. Richter   

Datum, Unterschrift 

 

  

 

Jugendhilfeausschuss 

Stadtjugendring Erfurt e.V., Herr Richter 

    

Titel der Drucksache: 

Unterstützungsmöglichkeiten im Bereich der 

Außengeländepflege 

 

Drucksache 0412/15 
 

Jugendhilfeausschuss 

Entscheidungsvorlage 

 

öffentlich 
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Nachhaltigkeitscontrolling  Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling  Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein  Ja → Nutzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2015 2016 2017 2018 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

x Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

 

Sachverhalt 

 

In der Drucksache 0029/12 ergab sich für einige Jugendhäuser die Möglichkeit den Bedarf der 

Außengeländepflege durch das Amt für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung erledigen zu lassen. 

Im Januar 2015 wurde den betreffenden Einrichtungen mitgeteilt, dass die Grünpflege nicht mehr 

durch das Amt 23 übernommen werden kann. 
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